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VERTRAG

über die Abgeltung von urheberrecht 1ichen und

leistungsschutzrechtlichen Ansprüchen nach

dem Urheberrechtsgesetz

geschlossen zwischen dem

Bund, vertreten durch das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium

für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten und das

Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst

und den Bundesländern

Burgenland

Kärnten

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Tirol

Vorarlberg und

Wien, im folgenden "Länder" genannt, einerseits und

den Verwertungsgesellschaften

Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-

musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH,

Literar-Mechana Wahrnehmungsgesellschaft für Urheberrechte

Gesellschaft mbH,

Musikedition Gesellschaft zur Wahrnehmung von Rechten und

Ansprüchen aus Musikeditionen reg. Genossenschaft mbH.

Staatlich genehmigte Literarische Verwertungsgesellschaft

(L.V.G.) reg. Genossenschaft mbH,

LSG Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten Gesellschaft mbH,

Österreichische Interpretengesellschaft (ÖSTIG),

V.A.M. Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien,

Verwertungsgesellschaft bildender Künstler (VBK)

Verwertungsgesellschaft für Bild und Ton (VBT)

Verwertungsgesellschaft Dachverband der Filmschaffenden (VDFS)

--
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und

Verwertungs gesellschaft Rundfunk (VGR),

im folgenden "Verwertungsgesellschaften" genannt, andererseits.

Präambel

Der Nationalrat hat am 21. Jänner 1993 im Zusammenhang mit der

Verabschiedung der Urheberrechtsgesetznovelle 1993 eine Ent-

schließung angenommen, in der Bund und Länder ersucht werden,

entsprechende Verhandlungen zu führen, um eine pauschale

Abgeltung der Vergütungsansprüche an die Verwertungs-

gesellschaften zu ermöglichen.

Die Vertragspartner verfolgen die Realisierung dieser Zielsetzung

durch den gegenständlichen Vertrag.

1. Vertragsgegenstand und Geltungsbereich

1.1 Gegenstand dieses Vertrages ist eine pauschale Abgeltung

jener angemessenen Vergütungen, die Urhebern und Leistungsschutz-

berechtigten für das Verleihen von Werkstücken im Sinne des

Urheberrechtsgesetzes durch eine der Öffentlichkeit zugängliche

Einrichtung (Bibliothek, Werkbücherei, Bild- oder Schallträger-

sammlung, Artothek und dergleichen, unabhängig davon, wer

Rechtsträger der Einrichtung ist) nach dem Urheberrechtsgesetz

zustehen.

1.2 Der Geltungsbereich dieses Vertrages umfaßt sämtliche

Verleihvorgänge im Sinne des Urheberrechtsgesetzes durch der

Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen im folgenden Umfang:

a) solange der Bund Vertragspartner ist, alle Einrichtungen des

Bundes

b) solange Länder Vertragspartner sind, alle - außer den unter

lit.a angeführten - Einrichtungen, die sich im betreffenden

Bundesland befinden, unabhängig davon, wer Rechtsträger dieser

Einrichtung ist.
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2. Vertragspartner

2.1. Die Verwertungsgesellschaften machen die Ansprüche gemäß

Punkt 1.1. gemeinsam geltend. Sie verfügen für diese Tätigkeit

über die erforderlichen Betriebsgenehmigungen gern.Art. II

UrhGNov. 1980 idF BGBl.Nr. 375/1986.

2.2. Sie halten solidarisch die Rechtsträger der in Punkt 1.2.

genannten Einrichtungen hinsichtlich allfälliger Ansprüche

Dritter schad- und klaglos - hiezu gehören auch die notwendigen

Kosten eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Rechts-

streits -, sofern sie seitens der betreffenden Einrichtung die

erforderliche Information und Unterstützung erhalten. Dies gilt

auch für Ansprüche etwa noch entstehender Verwertungs-

gesellschaften.

2.3. Die Koordinierung der Interessen des Bundes wird vom

Bundeskanzleramt, die der Länder von der Verbindungsstelle der

Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

wahrgenommen. Für die Abwicklung der Zahlungen von seiten des

Bundes sind das Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und

Kunst und das Bundesministerium für Unterricht und kulturelle

Angelegenheiten, von seiten der Länder jedes Bundesland für sich

entsprechend seinem Zahlungsanteil zuständig.

Die Verwertungsgesellschaften werden sowohl hinsichtlich der

Wahrnehmung ihrer Interessen als auch in bezug auf Zahlungen und

Zustellungen von der L.V.G. vertreten.

3. Höhe der Vergütung

3.1. Der Bund leistet eine jährliche Pauschalvergütung von 1,6

Millionen Schilling (zuzüglich USt.), wobei auf das

Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst

ÖS 960.000,-- (zuzügl. USt) und auf das Bundesministerium für

Unterricht und kulturelle Angelegenheiten ÖS 640.000,-- (zuzügl.

USt) entfallen.

3.2. In den vom Bund zu leistenden 1,6 Millionen Schilling

(zuzügl. USt) ist die Vergütung für die Entlehnungen in allen der



- 4 -

Öffentlichkeit zugänglichen Einrichtungen des Bundes enthalten,

ferner ein Anteil von 20% der Vergütung für Entlehnungen in jenen

Einrichtungen, die weder Bundeseinrichtungen noch Landes- oder

Gemeindeeinrichtungen sind (insb. kirchliche Büchereienj

Betriebsbüchereien und Büchereien der gesetzlichen

Berufsvertretungen). Auf die Vergütung für Entlehnungen in

letzteren Einrichtungen entfallen 465.000,-- Schilling zuzügl.

USt. (aus dem nach Punkt 3.1. vom Bundesministerium für

Unterricht und kulturelle Angelegenheiten zu leistenden Anteil),

die sich wie folgt auf die der Öffentlichkeit zugänglichen

Einrichtungen in den einzelnen Ländern verteilen:

3.3. Die Länder leisten eine jährliche Pauschal vergütung von

6,4 Millionen Schilling (zuzüglich USt.), aufgeteilt nach dem

Volkszahlschlüssel, wobei auf

Burgenland 222.381 Schilling (zuzügl. USt)

Kärnten 449.718 Schilling (zuzügl. USt)

Niederästerreich 1,209.936 Schilling (zuzügl. USt)

Oberästerreich 1,094.729 Schilling (zuzügl. USt)

Salzburg 396.001 Schilling (zuzügl. USt)

Steiermark 972.603 Schilling (zuzügl. USt)

Tirol 518.360 Schilling (zuzügl. USt)

Vorarlberg 272.124 Schilling (zuzügl. USt)

Wien 1,264.148 Schilling (zuzügl. USt)

entfallen. Jedes Land leistet hiebei die Vergütung für

Entlehnungen in den der Öffentlichkeit zugänglichen Landes- und

Gemeindeeinrichtungen des betreffenden Landes sowie 80% der

Vergütung für Entlehnungen in Einrichtungen, die weder

Bundeseinrichtungen noch Landes- oder Gemeindeeinrichtungen sind

Burgenland 16.135,-- Schilling (zuzügl. USt)

Kärnten 32.690,-- Schilling (zuzügl. USt)

Niederästerreich 87.885,-- Schilling (zuzügl. USt)

Oberästerreich 79.561,-- Schilling (zuzügl. USt)

Salzburg 28.784,-- Schilling (zuzügl. USt)

Steiermark 70.680,-- Schilling (zuzügl. USt)

Tirol 37.665,-- Schilling (zuzügl. USt)

Vorarlberg 19.762,-- Schilling (zuzügl. USt)

Wien 91.838,-- Schilling (zuzügl. USt)
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(insb. kirchliche Büchereien, Betriebsbüchereien und Büchereien

der gesetzlichen Berufsvertretungen). Mit der Bezahlung der

vereinbarten jährlichen Vergütung von insgesamt 8 Millionen

Schilling (zuzügl. USt) sind alle Ansprüche im Sinne des Punktes

1.1. abgegolten.

4. Zahlung

4.1. Die Zahlung der jährlichen Vergütung erfolgt mit jeweils

befreiender Wirkung für Bund und Länder in vier gleichen

Teilbeträgen bis zum 10. März, 10. Juni, 10. September und 10.

Dezember auf das Konto der L.V.G. Nr. 52-24050/00, bei der CA-BV.

4.2. Die erste Zahlung für das Jahr 1996 hat binnen vier Wochen

nach Unterzeichnung dieses Vertrages durch den Bund oder das

jeweilige Land zu erfolgen, wobei soviele Teilbeträge zu

überweisen sind, wie bis zum Ende der vierwöchigen Frist an

Zahlungsfälligkeiten gemäß der allgemeinen Regelung des Punktes

4.1. bereits eingetreten wären. Die übrigen Teilbeträge für 1996

sind dann unter Anwendung des Punktes 4.1. zu leisten.

4.3. Der Zahlungs anspruch gegenüber dem Bund bzw. dem jeweiligen

Land gilt am Tag des Einlangens des Auftrages bei der Kreditun-

ternehmung des Bundes bzw. des jeweiligen Landes als erfüllt.

4.4. Eine wechselseitige Haftung einer Gebietskörperschaft für

Zahlungsausfälle einer anderen Gebietskörperschaft besteht nicht.

5. Auskunftspflicht

5.1. Die Verwertungsgesellschaften erklären sich für die Dauer

des Vertrages bereit, von den ihnen zustehenden Rechten auf

Auskunftserteilung nur zum Zwecke der Erstellung der nachstehend

näher beschriebenen Verleihstatistik Gebrauch zu machen. Für die

Erstellung dieser Verleihstatistik werden die Einrichtungen in

folgende Kategorien eingeteilt:

5.2. Wissenschaftliche und Fachbibliotheken (im Sinne von Punkt

1.4.01 der Kulturstatistik.






















